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Tenor

I. Der Beklagte wird unter entsprechender Aufhebung des Bescheids vom 2. Januar 2018 in der Fassung 
des Änderungsbescheids vom 14. Mai 2018 verpflichtet, die Arbeit der Klägerin zu Aufgabe 3 der Ersten 
Juristischen Staatsprüfung 2017/2 durch einen neuen Zweitkorrektor unter Beachtung der 
Rechtsauffassung des Gerichts erneut zu bewerten. 

II. Der Beklagte hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

III. Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte kann die Vollstreckung durch 
Sicherheitsleistung in Höhe der zu vollstrecken Betrages abwenden, wenn nicht die Klägerin vorher 
Sicherheit in gleicher Höhe leistet.  

Tatbestand

1
Die Klägerin wendet sich gegen die Bewertung der Aufgabe Nr. 3 (Zivilrecht) im Rahmen der Ersten 
Juristischen Staatsprüfung im Termin 2017/2.

I. 

2
Die Klägerin nahm als Erstablegerin an der Ersten Juristischen Staatsprüfung im Termin 2017/2 teil.

3
Mit Bescheid vom ... 2018 teilte das ... Staatsministerium der Justiz der Klägerin mit, dass sie die Prüfung 
wegen Nichterreichung des erforderlichen Gesamtdurchschnitts von mindestens 3,8 Punkten nicht 
bestanden habe.

4
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt dieses Bescheides Bezug genommen.

II. 

5
Mit Schreiben ihres Bevollmächtigten vom 1. Februar 2018, bei Gericht eingegangen am 5. Februar 2018, 
ließ die Klägerin Klage gegen diesen Bescheid erheben. Gleichzeitig ließ sie beim Landesjustizprüfungsamt 
Einwendungen gegen die Bewertung der Aufgaben 2, 3 und 6 erheben. Auf die erhobenen Einwendungen 
und die Stellungnahmen der Prüfer hierzu wird Bezug genommen.

6



Das Ergebnis des Nachprüfungsverfahrens wurde der Klägerin mit Bescheid vom 14. Mai 2018 (Aufgaben 2 
und 3) sowie mit ergänzenden Bescheid vom 1. Oktober 2018 (Aufgabe 6) mitgeteilt. Das 
Nachprüfungsverfahren habe bei der Bewertung der Aufgabe 2 zu einer Anhebung der endgültigen 
Punktzahl von 4,5 auf 5 Punkte geführt.

7
Die Bewertung der schriftlichen Arbeiten stelle sich nun wie folgt dar:

Aufgabe 1 2 3 4 5 6
Punktzahl 6,0 5,0 2,5 3,0 4,0 2,0
8
Es errechnete sich nun eine Gesamtnote der schriftlichen Prüfung von 3,75 Punkten (mangelhaft), so dass 
der erforderliche Gesamtdurchschnitt von mindestens 3,8 Punkten verfehlt wurde.

9
Die Klage, die sich gegen den Bescheid vom 2. Januar 2018 in der Fassung des Änderungsbescheides 
vom 14. Mai 2018 richtet, beanstandete zunächst die Bewertungen der Aufgaben Nrn. 3 und 4, wurde in der 
mündlichen Verhandlung jedoch auf die Bewertung der Aufgabe Nr. 3 durch den Zweitkorrektor beschränkt.

10
Bei der Aufgabe Nr. 3, einer Klausur aus dem bürgerlichen Recht, ging es im hier relevanten Teil I vor allem 
um die Rückforderung einer Zahlung von 175.000 Euro eines Partners T nach Beendigung einer 
nichtehelichen Lebensgemeinschaft mit K, die dieser zur Finanzierung des Baus eines Wohnhauses auf Ks 
Grundstück, das gemeinsam bewohnt werden soll, gezahlt hat. Aufgrund der Beendigung der Beziehung 
zog K nach fünf Jahren aus dem gemeinsam bewohntem Haus aus. Der Erstkorrektor bewertete diese 
Arbeit mit 3, der Zweitkorrektor mit 2 Punkten. Während der Erstkorrektor die Benotung ausführlich 
begründete, führte der Zweitkorrektor als Begründung folgenden Satz an: „Wegen der gravierenden Mängel 
im ersten Teil bewerte ich die Arbeit schlechter.“ Im Nachprüfungsverfahren nahm der Zweitkorrektor zu den 
Rügen der Klägerin Stellung.

11
Zur Begründung der Klage wurde im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

12
1. Bei der Prüfung der Ansprüche im Rahmen einer Schenkung sei die Ansicht der Klägerin, die in der 
Zuwendung der 175.000 EUR eine Schenkung (§ 516 BGB) sehe und einen Rückforderungsanspruch 
mangels groben Undanks ablehne, vertretbar. Die Ausführungen seien nicht mit „gravierenden Mängeln“ 
behaftet oder „oberflächlich“. Zwar stellten nach herrschender Meinung Schenkungen innerhalb einer 
nichtehelichen Lebensgemeinschaft entsprechend der Grundsätze der sogenannten „unbenannten 
Zuwendung“ bei Ehegatten keine Schenkungen im Sinne des § 516 BGB dar, jedoch gebe es auch einige 
Stimmen, die die Konstruktion der unbenannten Zuwendungen ablehnten. Die Bearbeiterin schließe sich 
der ablehnenden Ansicht an, was als vertretbar zu bewerten sei. Begründet werde dies damit, dass für die 
Hingabe der 175.000 Euro keinerlei Gegenleistung von K erbracht worden sei.

13
Bei der Frage des groben Undanks, stelle die Klägerin darauf ab, dass die Beziehung zwischen K und T 
aufgrund allgemeiner Differenzen aufgelöst worden sei, was keine schwere Verfehlung auch im Hinblick auf 
die Affäre der K darstelle.

14
2. Im Rahmen der Zweckverfehlungskondiktion § 812 Abs. 1 Satz 2 Alt. 2 BGB (condictio ob rem) seien bei 
der Prüfung des §§ 946, 951 BGB zu Unrecht „massive Verständnismängel“ gerügt worden. Die 
Ausführungen seien insofern richtig, als die Klägerin prüfe, ob K Alleineigentümerin des Hauses geworden 
sei. Inhaltlich sei zuzugestehen, dass hier der Klägerin die kleine Ungenauigkeit unterlaufe, dass sie davon 
ausgehe, dass an dem Haus zu einem Zeitpunkt vor der Verbindung mit dem Grundstück bereits Eigentum 
von K und T entstanden sei. § 951 BGB sei daher schon mangels Rechtsverlustes nicht gegeben. Dies 
wirke sich jedoch im Ergebnis nicht aus. Denn die Bearbeiterin komme zum zutreffenden Ergebnis, dass K 
Eigentümerin des Hauses geworden sei. Konsequent prüfe sie danach die Zweckverfehlungskondiktion, wie 
es auch vom Korrektor erwartet worden sei und einen Hauptteil der Prüfung darstelle. Somit könne hier 
allenfalls von einem kleineren Fehler ausgegangen werden.



15
Das Ablehnen eines Anspruchs aus Zweckverfehlungskondiktion dürfe nicht als gravierender Mangel 
bewertet werden. Die Klägerin sei auf die Voraussetzungen einer Zweckverfehlungskondiktion eingegangen 
und lehne schließlich einen Anspruch aus § 812 Abs. 1 Satz 2 Alt. 2 BGB mit dem Argument ab, dass der 
unmittelbare Zweck, nämlich der Hausbau und das zusammen Einziehen, erreicht worden sei. Diese 
Ansicht werde bisweilen in der uneinheitlichen Rechtsprechung geteilt.

16
3. Bei der Prüfung der Ansprüche aus Gesellschaftsrecht (§§ 730 ff. BGB) sei zu Unrecht angemerkt 
worden, dass die Ansprüche aus dem Gesellschaftsrecht „nur knapp“ und mit „gravierenden Mängeln“ 
behandelt worden seien. Dem sei zu widersprechen, denn die Bearbeiterin habe alle wichtigen Punkte auf 
drei Seiten erörtert und sei zu einem vertretbaren Ergebnis gelangt. Hinsichtlich des notwendigen 
Rechtsbindungswillens habe die Klägerin festgestellt, dass T und K das Haus als gemeinsamen 
Lebensmittelpunkt hätten erwerben wollen. Bezüglich der beiderseitigen Beitragsleistung habe die 
Bearbeiterin zutreffend ausgeführt, dass sowohl K als auch T 175.000,00 EUR zum Bau des Hauses 
beigetragen hätten. Zudem seien die Ausführungen der Klägerin zur Höhe der Ausgleichszahlung 
zutreffend. Sie gehe dabei darauf ein, dass T gemäß § 733 Abs. 1 BGB den Wert seiner Einlagen, also die 
gezahlten 175.000,00 EUR zurückverlangen könne.

17
4. Hinsichtlich der Prüfung eines Anspruchs analog § 1378 Abs. 1 BGB werde zu Unrecht moniert, dass die 
Klägerin die Ansprüche aus Zugewinnausgleich „nur knapp“ erörtert habe. Aus dem Wort „nur“ werde 
deutlich, dass der Korrektor längere Ausführungen der Bearbeiterin erwartet habe. Damit setze er sich 
jedoch in Widerspruch zu seinem eigenen Erwartungshorizont, dann darin habe er angegeben, dass „ein 
Anspruch aus Zugewinnausgleich (§ 1378 Abs. 1 i.V.m. §§ 1372 ff. BGB analog) aufgrund der Vorgabe von 
Art. 6 Abs. 1 GG recht zügig zu verneinen“ sei. Durch diesen Widerspruch überschreite der Korrektor seinen 
prüfungsspezifischen, tendenziell weiten Bewertungsspielraum.

18
Die Klägerin habe sich zwar nicht auf Art. 6 Abs. 1 GG zur Verneinung eines Anspruchs aus § 1378 Abs. 1 
BGB analog gestützt, jedoch lehne sie einen Anspruch deshalb ab, weil für eine Analogie - im Hinblick auf 
die Bejahung eines Anspruchs aus Gesellschaftsrecht - keine Regelungslücke vorliege. Die Anwendung des 
§ 1378 Abs. 1 BGB analog werde auch in der Literatur damit abgelehnt, dass eine Regelungslücke fehle. 
Diese Argumentation sei damit auch vertretbar. Damit habe die Bearbeiterin den Anspruch aus § 1378 Abs. 
1 BGB in einem angemessenen Rahmen geprüft und mit richtiger Begründung abgelehnt.

19
Wegen der weiteren Einzelheiten der Klagebegründung wird auf die Schriftsätze des 
Klägerbevollmächtigten vom 1. Februar 2018 (mit Anlagen) und 10. September 2019 Bezug genommen.

20
Die Klägerin lässt zuletzt beantragen,

Der Beklagte wird verpflichtet unter entsprechender Aufhebung des Bescheids vom 2. Januar 2018, in der 
Fassung des Änderungsbescheids vom 14. Mai 2018, die schriftliche Prüfungsaufgaben Nr. 3 (Zivilrecht) 
der Ersten Juristischen Staatsprüfung 2017/2 durch einen neuen Zweitkorrektor entsprechend der 
Rechtsauffassung des Gerichts neu zu bewerten.

21
Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

22
Die zulässige Klage sei unbegründet. Viele Rügen der Klägerin beträfen prüfungsspezifische Wertungen, 
bei denen den Prüfern ein Bewertungsspielraum zustehe, in den das Verwaltungsgericht nur eingeschränkt 
eingreifen könne.

23
Zur Begründung wird auf die Stellungnahmen der Prüfer im Nachprüfungsverfahren Bezug genommen und 
ergänzend im Wesentlichen u.a. Folgendes ausgeführt:



24
1. Bei der Prüfung der Ansprüche im Rahmen einer Schenkung seien die Ausführungen der Klägerin hierzu 
zu Recht als oberflächlich bewertet worden. Die Anspruchsgrundlage sei bereist unvollständig, da § 531 
Abs. 2 i.V.m. §§ 812 Abs. 1 Satz 2 Alt. 1, 818 BGB übersehen werde. Die Bearbeiterin nehme dann ohne 
jegliches Problembewusstsein eine Schenkung an und verkenne damit das Kernproblem der Zuwendungen 
unter Ehegatten und der Übertragbarkeit dieser Problematik auf nichteheliche Lebensgemeinschaften. Es 
werde nicht das von der Klägerin gefundene Ergebnis an sich kritisiert. Vielmehr ließen die Ausführungen 
der Klägerin zum Schenkungswiderruf in erheblichem Maße an Systemverständnis, Begründungstiefe und 
Problembewusstsein vermissen. Bei der Prüfung des Vorliegens eines Schenkungsvertrags verkenne die 
Klägerin das Kernproblem der sog. unbenannten Zuwendungen unter Ehegatten und der Übertragbarkeit 
dieser Problematik auf die nichteheliche Lebensgemeinschaft. Eine Diskussion der Problematik fehle 
insoweit vollständig. Daher könne die Klagebegründung nicht anführen, dass auch in der Literatur die 
Rechtsprechung zu der sog. „unbenannten Zuwendung“ zum Teil auf Ablehnung stoße. Bei der Prüfung des 
möglichen Schenkungswiderrufs fehle eine Definition des Tatbestandsmerkmals „grober Undank“ des § 530 
BGB.

25
2. Im Rahmen der Zweckverfehlungskondiktion § 812 Abs. 1 Satz 2 Alt. 2 BGB (condictio ob rem) hätten die 
Korrektoren bei der Prüfung des Wertersatzanspruchs aus § 951 BGB zu Recht massive 
Verständnismängel festgestellt, da die Klägerin einen Rechtsverlust nach § 946 BGB im Ergebnis damit 
begründe, dass zunächst K und T Miteigentümer eines Hauses als beweglichem Gegenstand gewesen sein 
sollen, welches sodann mit dem Grundstück verbunden worden sei. Für diese Annahme fehlten jedoch 
jegliche Anhaltspunkte im Sachverhalt. Sofern die Klägerin diesen Sachverhalt lediglich fiktiv zugrunde lege 
und davon ausgehe, der Fall eines Hausbaus sei so zu behandeln, als wenn das Haus zunächst als 
beweglicher Gegenstand im Miteigentum von K und T entstanden und sodann mit dem Grundstück 
verbunden worden wäre, vermag auch das keinen Rechtsverlust nach § 946 BGB zu begründen. Zudem 
vermittele die Klägerin mit ihren Ausführungen den Eindruck, T sei allein aufgrund der finanziellen 
Zuwendungen für die Baukosten Miteigentümer an dem zu errichtenden Haus geworden.

26
Zudem habe die Klägerin im Rahmen der Zweckverfehlungskondiktion, die sie im Hinblick auf die 
Rechtsfolgenverweisung des § 951 BGB prüfe, bei der Leistung auf die zugewendeten 175.000,00 EUR 
abgestellt. Aufgrund der Zuwendung eines Geldbetrags könne ein Rechtsverlust gemäß § 946 BGB durch 
(fiktiv gedachte) Verbindung eines Hauses mit dem Grundstück der K jedoch keinesfalls entstehen. Diese 
beiden Ausführungen legten ein grundlegendes Unverständnis des Trennungs- und Abstraktionsprinzips 
nahe. Von einer „kleineren Ungenauigkeit“, wie in der Klageschrift angenommen, könne hier nicht mehr 
gesprochen werden.

27
3. Bei der Prüfung der Ansprüche aus Gesellschaftsrecht (§§ 730 ff. BGB) werde das Vorliegen eines 
Gesellschaftsvertrages ohne jegliches Problembewusstsein bejaht. Weder der notwendige 
Rechtsbindungswille noch ein über die nichteheliche Lebensgemeinschaft hinausreichender Zweck werde 
angesprochen. Daher bemängelten die Korrektoren zu recht, dass Ansprüche aus Gesellschaftsrecht „nur 
knapp“ behandelt worden seien.

28
4. Bei der Prüfung eines Anspruchs analog § 1378 Abs. 1 BGB werde zu Recht die knappe Prüfung des 
Zugewinnausgleichsanspruchs nach § 1378 Abs. 1 BGB analog gerügt. Hierdurch setze sich der 
Erstkorrektor auch nicht in Widerspruch zu seinem eigenen Erwartungshorizont. Indem der Erstkorrektor 
davon ausgehe, dass ein Anspruch aus Zugewinnausgleich „aufgrund der Vorgabe von Art. 6 Abs. 1 GG 
recht zügig“ zu verneinen sei, gebe er zu verstehen, dass keine inhaltliche Prüfung des 
Zugewinnausgleichsanspruchs erwartet werde, und mache zudem deutlich, dass aus seiner Sicht in der 
Prüfung des § 1378 Abs. 1 BGB analog kein Schwerpunkt der Klausur liege. Allerdings bedeute dies - wie 
der Hinweis auf Art. 6 Abs. 1 GG zeige - nicht, dass der Erstkorrektor keine inhaltliche Diskussion der Frage 
nach der (analogen) Anwendbarkeit der Regelung des § 1378 Abs. 1 BGB erwarte.

29



Eine hinreichende Auseinandersetzung mit der Frage, ob im Hinblick auf Ausgleichsansprüche bei 
nichtehelicher Lebensgemeinschaft eine Regelungslücke vorliege, welche zur Annahme einer analogen 
Anwendung der Vorschriften erforderlich sei, enthalte die Bearbeitung jedoch nicht. Vielmehr lehne die 
Klägerin eine Regelungslücke ohne Weiteres aufgrund der von ihr bejahten Ansprüche aus 
Gesellschaftsvertrag ab. Hierbei verkenne sie erneut die zentralen Problempunkte, die sich im Rahmen der 
Prüfung von Ausgleichsansprüchen aufgrund nichtehelicher Lebensgemeinschaft stellten. Da die 
nichteheliche Lebensgemeinschaft im Gegensatz zum Güterstandsrecht der Ehe nicht gesetzlich geregelt 
sei, liege zunächst eine Regelungslücke vor. Entscheidend stelle sich dann die Frage nach deren 
Planwidrigkeit, die insbesondere eine Auseinandersetzung mit Art. 6 Abs. 1 GG erfordere, was nicht erfolgt 
sei.

30
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Ausführungen in der Klageerwiderung vom 17. Oktober 2019 
wird verwiesen.

31
Hinsichtlich des weiteren Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt der beigezogenen Behördenakte 
und auf das Protokoll über die mündliche Verhandlung vom 21. April 2021 Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

32
1. Die zulässige Klage ist begründet.

33
Der Bescheid des Landesjustizprüfungsamtes zum Prüfungstermin 2017/2 der Ersten Juristischen 
Staatsprüfung vom 2. Januar 2018 in der Fassung des Änderungsbescheids vom 14. Mai 2018 ist 
hinsichtlich der schriftlichen Prüfungsleistung Nr. 3 (Zivilrecht) rechtswidrig und verletzt die Klägerin insoweit 
in ihren Rechten; sie hat einen Anspruch auf eine Neubewertung dieser Aufgabe (§ 113 Abs. 5 VwGO) 
durch einen neuen Zweitkorrektor.

34
Die Bewertung der Aufgabe 3 mit 2 Punkten durch den Zweitkorrektor erweist sich als rechtswidrig, da sie 
einen Bewertungsfehler aufweist und dieser Auswirkung auf die Notengebung hat.

35
Prüfungsentscheidungen unterliegen nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nur 
einer eingeschränkten gerichtlichen Überprüfung. Dies folgt aus der Eigenart einer Prüfungsentscheidung 
als einem höchstpersönlichen Fachurteil über die Qualität einer Prüfungsleistung. Soweit es sich um 
prüfungsspezifische Wertungen handelt, steht den Prüfern ein Bewertungsspielraum zu. Der 
prüfungsspezifische Bewertungsspielraum bezieht sich auf die Gesichtspunkte, die sich wegen ihrer 
prüfungsspezifischen Komplexität im Verwaltungsstreitverfahren nicht ohne weiteres - insbesondere nicht 
isoliert - nachvollziehen lassen und daher mit rein objektiven Maßstäben kaum messbar sind. Gegenstände 
des prüfungsspezifischen Beurteilungsspielraumes sind etwa die Punktevergabe und Notengebung, soweit 
diese nicht mathematisch determiniert sind, die Einordnung des Schwierigkeitsgrades einer 
Aufgabenstellung, bei Stellung verschiedener Aufgaben deren Gewichtung untereinander, die Würdigung 
der Qualität der Darstellung, die Gewichtung der Stärken und Schwächen in der Bearbeitung sowie die 
Gewichtung der Bedeutung eines Mangels. In diesen Bewertungsspielraum dürfen die Gerichte nicht 
eindringen; hier haben sie nur zu prüfen, ob der Prüfer die rechtlichen Grenzen seines 
Beurteilungsspielraums überschritten hat. Letzteres ist insbesondere dann der Fall, wenn das 
vorgeschriebene Prüfungsverfahren nicht eingehalten worden ist, der Prüfer von falschen Tatsachen 
ausgegangen ist, er allgemein anerkannte Bewertungsmaßstäbe nicht beachtet hat, sich von unsachlichen 
Erwägungen hat leiten lassen oder seine Bewertung willkürlich ist. Zudem müssen die prüfungsspezifischen 
Wertungen und Gewichtungen nachvollziehbar sein; sie dürfen insbesondere keine inhaltlichen 
Widersprüche enthalten (BVerwG, B.v. 28.6.2018 - 2 B 57/17 - juris; B.v. 5.3.2018 - 6 B 71/17 - juris).

36
Uneingeschränkt gerichtlich überprüfbar sind hingegen Fachfragen, d.h. Fragen, die einer 
fachwissenschaftlichen Erörterung zugänglich sind. Für diese ist entscheidend, ob die vom 



Prüfungsteilnehmer vertretene Auffassung nach dem Stand der Fachwissenschaft vertretbar ist. Dieser 
objektive Bewertungsmaßstab tritt für die Beantwortung von Fachfragen an die Stelle der autonomen 
Einschätzung des Prüfers. Die Verwaltungsgerichte haben nachzuprüfen, ob der Prüfer diesen Maßstab 
beachtet, d.h. eine fachlich richtige oder doch vertretbare Bemerkung nicht als falsch bewertet hat (BVerwG, 
B.v. 5.3.2018 - 6 B 71/17 - juris; B.v. 17.12.1997 - 6 B 55/97 - juris).

37
Das Gericht hat jedoch die zu Grunde liegenden Prüfungsbewertungen nur insoweit zu überprüfen, als vom 
Prüfling dagegen substantiierte Einwendungen vorgebracht werden. Der Prüfling muss also auf 
vermeintliche Irrtümer und Rechtsfehler wirkungsvoll hinweisen (vgl. BVerfG, B.v. 17.4.1991 - 1 BvR 419/81 
- juris Rn. 44). Dazu genügt es nicht, dass er sich generell gegen eine bestimmte Bewertung seiner 
Prüfungsleistungen wendet und etwa pauschal eine zu strenge Korrektur bemängelt. Vielmehr muss er 
konkret darlegen, in welchen Punkten die Korrektur bestimmter Prüfungsleistungen nach seiner Auffassung 
Bewertungsfehler aufweist, indem er substantiierte Einwände gegen Prüferbemerkungen und -bewertungen 
erhebt. Macht er geltend, dass etwa eine als falsch bewertete Antwort in Wahrheit vertretbar sei und auch 
so vertreten werde, so hat er dies unter Hinweis auf entsprechende Fundstellen näher darzulegen (BVerwG, 
U.v. 24.2.1993 - 6 C 35/92 - juris Rn. 27).

38
Ist die vom Prüfling gerügte Bewertung einer Prüfungsaufgabe fehlerhaft und hat dieser Fehler Einfluss auf 
das Prüfungsergebnis, so führt dies zur Aufhebung des Bescheides über die Prüfungsendnote und zur 
Verpflichtung der Prüfungsbehörde, das Prüfungsverfahren durch Neubewertung der betreffenden Aufgabe 
fortzusetzen. Können allerdings Auswirkungen dieser materiellen Prüfungsfehler auf das Ergebnis der 
Prüfungsentscheidung ausgeschlossen werden, so folgt - wie bei unwesentlichen Verfahrensfehlern - aus 
dem Grundsatz der Chancengleichheit, dass ein Anspruch auf Neubewertung nicht besteht, weil sich die 
Prüfungsentscheidung im Ergebnis als zutreffend und damit als rechtmäßig darstellt (BVerwG, B.v. 
13.3.1998 - 6 B 28/98 - juris).

39
1.1 Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben ist die Bewertung des Zweitkorrektors der Prüfungsarbeit Nr. 3 
hinsichtlich der Ausführungen der Klägerin zu § 1378 Abs. 1 BGB zu beanstanden. Da diese 
Fehleinschätzung für das Bewertungsergebnis kausal ist, ist dieses aufzuheben und die Arbeit durch einen 
anderen unvoreingenommenen Zweitkorrektor neu bewerten zu lassen.

40
1.1.1 Der Einwand der Klägerin, ihre Ausführungen zu der analogen Anwendbarkeit von § 1378 Abs. 1 BGB 
auf die Ausgleichansprüche im Rahmen einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft seien vom Zweitkorrektor 
zu Unrecht negativ bewertet worden, ist begründet. Zwar ist die von der Klägerin vertretene 
Rechtsauffassung, dass bei der Trennung einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft für 
Ausgleichsansprüche grundsätzlich auf § 730 BGB als Anspruchsgrundlage abzustellen sei, tatsächlich 
falsch. Jedoch stellt ihre Argumentation, dass es deshalb bei der Prüfung der Anwendbarkeit von § 1378 
BGB an einer Regelungslücke mangele, einen reinen Folgefehler dar, der keine zusätzlichen negativen 
Bewertungen auslösen darf. Dies ergibt sich aus dem Folgefehlerprinzip.

41
Wörtlich schrieb die Klägerin zu der analogen Anwendbarkeit von § 1378 Abs. 1 BGB in ihrer 
Klausurlösung: „Hier müsste es für diesen Ausgleichsanspruch eine Regelungslücke geben. In einer 
Partnerschaft ohne Eheschließung sind geleistete Beiträge über die Vorschriften der GbR 
zurückzuerstatten, somit gibt es keine Regelungslücke.“

42
Der Zweitkorrektor vermerkte dazu in seiner Stellungnahme im Nachprüfungsverfahren: „Hier ist die 
Annahme einer fehlenden Regelungslücke schon unzutreffend, da die nichteheliche Lebensgemeinschaft 
gesetzlich nicht geregelt ist.“

43
Nach dem Folgefehlerprinzip liegt ein reiner Folgefehler vor, wenn ein unrichtiger Ansatz in sich folgerichtig 
weitergeführt wird, sei es, dass bei einer Rechenaufgabe ein falsches Ergebnis bei der Lösung weiterer 
Rechenaufgaben eingesetzt und als Folge auch die weiteren Aufgaben unrichtig gelöst werden, sei es, dass 



bei einer unrichtigen Weichenstellung in einer sonstigen Arbeit danach ein folgerichtiger Lösungsweg 
beschritten wird (vgl. VG Berlin, B.v. 23.6.2009 - 12 A 507.07 -, juris; VG Sigmaringen, U.v. 30.10.2003 - 8 
K 556/01 - juris). Nach dem Folgefehlerprinzip soll eine Leistung - trotz deren Unrichtigkeit - honoriert 
werden, wenn sie in sich logisch und richtig ist und ihre Unzutreffendheit ausschließlich darauf beruht, dass 
der Prüfling eine falsche Weichenstellung vorgenommen hat, also gleichsam ‚auf ein falsche Gleis' geraten 
ist. Ein Folgefehler darf sich bei der Bewertung nicht mehrfach negativ auswirken.

44
So moniert der Zweitkorrektor schon bei der Prüfung der Ansprüche aus Gesellschaftsrecht, dass die 
Klägerin keine Ausführungen zu den eigentlichen Problemstellungen der Ausgleichsansprüche bei der 
Auflösung von nichtehelichen Lebensgemeinschaften gemacht habe. Schon an dieser Stelle der Klausur 
wird deutlich, dass die Klägerin § 730 BGB ohne Rücksicht auf das grundgesetzlich gebotene 
Abstandsgebot zur Ehe generell als Anspruchsgrundlage für Ausgleichsansprüche bei der Trennung einer 
nichtehelichen Lebensgemeinschaft heranzieht. Dieser Fehler darf bei der Prüfung der analogen 
Anwendbarkeit von § 1378 BGB nicht nochmals negativ gewertet werden.

45
Die Klägerin hat die analoge Anwendbarkeit von § 1378 Abs. 1 BGB in ihrer Klausurlösung aufgrund einer 
fehlenden Regelungslücke abgelehnt, weil nach ihrer Lösung Ausgleichansprüche bei der Trennung einer 
nichtehelichen Lebensgemeinschaft nach den Vorschriften einer BGB-Gesellschaft einschlägig seien. Die 
Klägerin sieht nach ihrer Lösung - zwar rechtsirrig, aber in sich schlüssig - die Vorschriften der BGB-
Gesellschaft auf alle nichtehelichen Lebensgemeinschaften anwendbar. Diese gesellschaftsrechtlichen 
Vorschriften werden in diesem Zusammenhang von der Klägerin quasi als Auffangnormen für alle Formen 
des gemeinsamen Zusammenlebens verwendet. Damit ist es aus ihrer Sicht folgerichtig, bei der Prüfung 
der analogen Anwendbarkeit von § 1378 Abs. 1 BGB keine Regelungslücke zu erkennen.

46
Dem steht auch die in der mündlichen Verhandlung geäußerte Rechtsauffassung des Zweitkorrektors nicht 
entgegen, dass es für die Frage des Vorliegens einer Regelungslücke bei Ansprüchen aus einer 
nichtehelichen Lebensgemeinschaft nicht darauf ankomme, ob im konkreten Einzelfall zusätzlich 
Anspruchsgrundlagen aus anderen Rechtsgebieten und mit anderen Tatbestandsvoraussetzungen bejaht 
würden. Denn aus den Ausführungen der Klägerin geht deutlich hervor, dass sie dem Grunde nach bei 
jeder Trennung einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft den Tatbestand des § 730 BGB als erfüllt ansieht, 
ohne dass es des Hinzutretens eines weiteren spezifisch gesellschaftsrechtlichen Tatbestandmerkmals 
bedürfe. Legt man diese - tatsächlich nicht vertretbare - Ansicht zugrunde, lädt man § 730 BGB mit einer 
familienrechtlichen Bedeutung auf, die folgerichtig eine Regelungslücke bei nichtehelichen 
Lebensgemeinschaften ausschließen würde.

47
Nach alledem überschreitet der Zweitkorrektor seinen Beurteilungsspielraum, indem er die Ausführung der 
Klägerin zur analogen Anwendbarkeit von § 1378 BGB - zusätzlich zu seiner Beanstandung im Rahmen der 
Prüfung von § 730 BGB - als negativ wertet. Denn diese beruhen auf dem gleichen Fehlverständnis des 
grundgesetzlichen Abstandsgebot zwischen Ehe und nichtehelicher Lebensgemeinschaft. Mithin handelt es 
sich in der Sache um einen einzigen Fehler, der sich bei der Prüfung von § 730 BGB und in der Folge bei 
den Ausführungen zu § 1378 BGB niederschlägt.

48
1.1.2 Das Gericht muss auch davon ausgehen, dass diese falsche Einschätzung des Zweitkorrektors für die 
Benotung der Arbeit mit zwei Punkten ursächlich war. Zu berücksichtigen ist, dass der Zweitkorrektor die 
Aufgabe Nr. 3 der Kläger mit 2 Punkten bewertet hat, während die Bewertung des Erstkorrektors 3 Punkte 
ergab.

49
Der Erstkorrektor charakterisierte die Prüfung des § 1378 BGB durch die Klägerin als „zu knapp“ und „zu 
oberflächlich“, weil die Klägerin keine Ausführungen zu Art. 6 Grundgesetz (Abstandsgebot außerehelicher 
Beziehungen zur Ehe), zu den Zielsetzungen des Lebenspartnerschaftsgesetzes, zu den sogenannten 
„unbenannten Zuwendungen“ unter Ehegatten oder den allgemeinen Rechtsbindungswillen machte, 
erkannte damit aber einen richtigen Kern der Lösung an.



50
Der Zweitkorrektor begründete bei der Erstkorrektur seine Punkteabweichung nach unten lediglich mit dem 
Satz „Wegen der gravierenden Mängel im ersten Teil bewerte ich die Klausur schlechter.“ Er schloss sich 
damit den Korrekturanmerkungen des Erstkorrektors der Sache nach an, machte von seinem 
Beurteilungsspielraum aber abweichend nach unten Gebrauch. Im Rahmen des Nachprüfungsverfahrens 
begründete der Zweitkorrektor seine Punkteabweichung zwar ausführlicher, so dass er seine formale 
Begründungspflicht nachträglich erfüllte, merkte zu den Ausführungen der Klägerin zu § 1378 Abs. 1 BGB 
aber nun Folgendes an: „Hier ist schon die Annahme einer fehlenden Regelungslücke unzutreffend.“ 
Daraus ergibt sich, dass der Zweitkorrektor die Ausführungen der Klägerin zu § 1378 BGB als vollkommen 
fehlerhaft und unbrauchbar bewertete. Da dies inhaltlich die einzige Abweichung der Korrekturanmerkungen 
beider Prüfer ist, ist davon auszugehen, dass auf dieser unterschiedlichen Betrachtung die unterschiedliche 
Punktevergabe beruht.

51
Zu berücksichtigen ist auch, dass in diesem unteren Notensegment „mangelhaft“, das heißt eine an 
erheblichen Mängeln leidende, im Ganzen nicht mehr brauchbare Leistung, schon eine geringfügig bessere 
Leistung dazu führen kann, die Grenze von zwei zu drei Punkten zu überschreiten.

52
1.1.3 Die Neubewertung der Arbeit hat durch einen anderen Prüfer als den bisherigen Zweitkorrektor zu 
erfolgen.

53
Beim Zweitkorrektor ist angesichts seiner Ausführungen im Nachprüfungsverfahren und vor allem im 
gerichtlichen Verfahren zu befürchten, dass er nicht mehr unparteiisch eine nochmalige Bewertung 
vornehmen würde. Das hat er durch das unbeirrte Festhalten an seiner Bewertung und durch die 
Bekräftigung seiner Kritik in der mündlichen Verhandlung deutlich zum Ausdruck gebracht. Dadurch hat er 
sich erkennbar dahingehend festgelegt, dass für ihn eine Änderung der Note nicht in Betracht kommt (VG 
Ansbach, U.v. 4.8.2011 - AN 2 K 10.01591 - juris). Es ist nach seinem gesamten Verhalten nicht davon 
auszugehen, dass er unvoreingenommen und ohne auf seine Benotung festgelegt zu sein, ein erneute 
Benotung vornehmen könnte. Somit ist er für eine neuerliche Bewertung ungeeignet.

54
1.2 Auf die weiteren von der Klägerin erhobenen Rügen kommt es mithin nicht mehr an. Sie dringen im 
Übrigen aber auch nicht durch. Dies ergibt sich aus Folgendem:

55
1.2.1 Entgegen der klägerischen Auffassung, es sei im Rahmen des der Prüfung von Ansprüchen aus 
Schenkungswiderruf ein „vertretbares Ergebnis“ bemängelt worden, liegt keine Verletzung eines allgemein 
gültigen Bewertungsgrundsatzes vor.

56
Zutreffend ist, dass eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung nicht 
als falsch gewertet werden darf und dass die Ablehnung der Konstruktion der unbenannten Zuwendung 
eine solche vertretbare Lösung bei vertretbarer Argumentation darstellen kann (Koch, FamRZ 1995, 321; 
Müßig, FamRZ 2000, 1193).

57
Wie durch den Zweitkorrektor im Rahmen seiner Stellungnahme im Nachprüfverfahren zutreffend 
festgestellt, wird durch die Klägerin aber eine Schenkung bejaht, ohne dabei die Konstruktion der 
unbenannten Zuwendungen überhaupt zu thematisieren. Dadurch, dass die Klägerin ohne Diskussion eine 
Schenkung annimmt, verkennt sie das Kernproblem der Arbeit, nämlich die Zuwendungen unter Ehegatten 
und die Übertragbarkeit dieser Problematik auf nichteheliche Lebensgemeinschaften, und zeigt einen 
Mangel an Problembewusstsein. Insofern bemängelt die Korrektur nicht die Lösung an sich, sondern das 
Fehlen von Ausführungen zu dieser Problematik. Zudem lassen die Ausführungen der Klägerin zum 
Schenkungswiderruf in erheblichem Maße Systemverständnis, Begründungstiefe und Problembewusstsein 
vermissen. Bereits die Anspruchsgrundlage ist unvollständig. Die Klägerin prüft einen Anspruch unmittelbar 
aus §§ 516 Abs. 1, 530 Abs. 1 BGB. Die Vorschrift des § 530 Abs. 1 BGB begründet jedoch nur ein 
Widerrufsrecht und enthält keine Rechtsfolgenregelung; diese ist der Vorschrift des § 531 Abs. 2, i.V.m. §§ 



812 Abs. 1 Satz 2 Alt. 1, 818 Abs. 2 BGB zu entnehmen. Dies zeigt ebenfalls eine zumindest oberflächliche 
Sachbehandlung. Ein Bewertungsfehler ist daher zu verneinen.

58
1.2.2 Auch der von der Klägerin bei der Prüfung der §§ 951, 946 BGB erhobene Einwand, dass hier zu 
Unrecht massive Verständnismängeln moniert worden seien, weil die Prüfung der Eigentumserlangung nur 
einen Nebenpunkt beträfe und nur eine kleine Ungenauigkeit darstelle, bleibt erfolglos.

59
Die Klägerin prüft einen Ausgleichanspruch aus §§ 951, 946, 812 Abs. 1 Satz 2 Alt. 2 BGB und nimmt dabei 
an, dass T durch Mitfinanzierung des Hausbaus auch Eigentümer am Haus vor der Verbindung mit dem 
Grundstück geworden ist. Dafür waren im Sachverhalt keine Anhaltspunkte vorhanden und es stellt einen 
massiven Verständnismangel hinsichtlich der schuld- und sachenrechtlichen Beziehungen dar. Es zeigt, 
dass das Abstraktionsprinzip nicht verstanden wurde. Da dies das Grundverständnis des Zivilrechts betrifft, 
was nach § 18 Abs. 1 Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Juristen (JAPO, v. 13.10.2003, GVBl. S. 758, 
zuletzt geändert d. VO v. 18.12.2020, GVBl. 2021 S. 4) Prüfungsgegenstand der Ersten Juristischen 
Staatsprüfung ist, kann es sich nicht mehr um kleine Fehler handeln. Der Fehler wiegt auch nicht deswegen 
weniger schwer, weil die Klägerin später hinsichtlich der Eigentumserlangung zum richtigen Ergebnis 
kommt. Die Anmerkung der Korrektoren, dass „hier massive Verständnismängel aufgetreten seien“ und 
dass „die übrigen Ausführungen, die größtenteils nur oberflächlich ausfallen, vermögen diesem Mangel 
bestenfalls ansatzweise abzuhelfen.“ zeigen, dass sie zwischen verschiedenen Mängeln und ihrem Gewicht 
abgewogen haben. Diese Wertung ist dem prüfungsrechtlichen Bewertungsspielraum zuzurechnen und 
kann nicht beanstandet werden.

60
Auch der klägerische Einwand, die Ablehnung einer Zweckverfehlung im Rahmen der 
Zweckverfehlungskondiktion (§ 812 Abs. 1 Satz 2 Alt. 2 BGB), weil der Zweck des Hauserwerbs, das 
gemeinsame Wohnen, erfüllt worden sei, sei eine vertretbare Lösung und können daher keinen Mangel 
darstellen, greift nicht durch. Zwar ist richtig, dass eine vertretbare Lösung nicht als falsch gewertet werden 
darf. Allerdings bemängelt der Erstkorrektor, dem sich der Zweitkorrektor anschließt, nicht die Annahme, 
dass der Zweck aufgrund des fünfjährigen Zusammenlebens von K und T erfüllt worden sei. Aus der 
Korrekturanmerkung „die Zweckverfehlungskondiktion (wird), insbesondere bar jeglicher inhaltlicher 
Prüfung, in Gestalt des Eigentumsübergangs erörtert und nur mangels Zweckverfehlung letztlich verneint.“ 
Lässt sich dies nicht entnehmen. Vielmehr wird daraus deutlich, dass die Annahme des Zwecks 
„gemeinsames Hausbewohnen“ nicht kritisiert wird.

61
1.2.3 Auch beim Anspruch aus Gesellschaftsrecht (§§ 705, 726, 733 Abs. 2 BGB) kann die Rüge der 
Klägerin, dass die Korrekturanmerkung, ihre Ausführungen seien „nur knapp“ und hätten „gravierende 
Mängel“ zu Unrecht ergangen, nicht durchdringen.

62
Hinsichtlich der Bearbeitungstiefe kann es nicht darauf ankommen, auf wie vielen Seiten bzw. mit welchem 
Schreibaufwand die Thematik bearbeitet wird. Vielmehr ist es zulässig und nötig, eine inhaltliche Bewertung 
der Bearbeitung vorzunehmen. Die Klägerin übersieht hier die wesentlichen Fragestellungen, denn sie 
diskutiert die zentrale Frage eines Rechtsbindungswillens zwischen T und K zum Abschluss eines 
Gesellschaftsvertrags nicht und prüft nicht, ob ein gemeinsam verfolgter, über die bloße Führung der 
Lebensgemeinschaft hinausgehender Zweck vorliegt. Die Klägerin kommt alleine aufgrund der 
nichtehelichen Lebensgemeinschaft zu dem Ergebnis, dass ein Gesellschaftsvertrag vorliege. Damit 
verkennt sie die eigentliche Problematik der Aufgabenstellung.

63
Entgegen der Ansicht der Klägerseite kritisiert der Zweitkorrektor nicht das gefunden Ergebnis, das mit 
entsprechender Begründung durchaus als vertretbare Meinung erkannt wird (vgl. Griziwotz, 
Auseinandersetzung einer faktischen Lebensgemeinschaft, NZFam 2015, 543), sondern er sieht die 
Ausführungen als zu knapp und zu oberflächlich an, weil nicht die Kernprobleme erörtert werden. Die 
Begründung des Zweitkorrektors ist demnach nachvollziehbar und sachgerecht. Im Übrigen gehört es zum 
prüfungsrechtlichen Beurteilungsspielraum, in welcher Tiefe und zu welchem Problempunkt Ausführungen 
erwartet werden.



64
2. Der Klage war daher mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO stattzugeben.

65
3. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 167 VwGO i.V.m. § 708 Nr. 11, § 711 
ZPO.


